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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Aus formaljuristischen Gründen lehnte es das Bundesgericht ab, Schweizer Bürgerinnen
und Bürgern beim Familiennachzug die gleichen Rechte einzuräumen wie EU-
Staatsangehörigen. Gemäss Freizügigkeitsabkommen können EU-Bürger ohne weitere
Formalitäten ihre Kinder bis zum 21. Altersjahr in die Schweiz holen. Das gilt nicht für
die Kinder von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern mit einer Drittstaatsangehörigkeit.
Diese sind nach wie vor dem alten Gesetz über Aufenthalt und Niederlassung (ANAG)
unterstellt und deshalb ab dem 18. Lebensjahr vom Nachzug ausgeschlossen. Die
Lausanner Richter befanden, selbst wenn dadurch das Diskriminierungsverbot und das
Gebot der Rechtsgleichheit in der Bundesverfassung unterlaufen werden, so sei die
Ungleichbehandlung vom Gesetzgeber bewusst in Kauf genommen worden, weshalb
eine Korrektur durch das Bundesgericht nicht angebracht sei. Diese drohende
Ungleichbehandlung war bereits bei den Gesetzesänderungen aufgefallen, die im
Zusammenhang mit dem FZA vorgenommen werden mussten, doch hatte der Bundesrat
damals auf das geplante neue AuG verwiesen, das eine weit gehende Gleichstellung
bringen soll. Auch die SPK des Nationalrats verzichtete darauf, diese
Ungleichbehandlung durch eine vorgezogene Änderung dieser Bestimmung prioritär
anzugehen. 1

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 18.01.2003
MARIANNE BENTELI

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Le Tribunal fédéral a conclu que la Profession d'enseignant primaire était une
"profession féminine". La haute instance judiciaire remet ainsi en question une
décision du tribunal cantonal d'Argovie. D'un point de vue statistique, il affirme que la
part des femmes dans l'enseignement primaire dépasse les 70 pour cent nécessaires
pour qualifier une profession au niveau du genre. Le débat a surgi suite à la plainte
d'une enseignante affirmant que la différence de classe de salaire entre sa profession
et d'autres dans l'administration était basée sur une discrimination de genre. Suite à la
décision du TF, le canton d'Argovie est contraint d'examiner à nouveau la plainte
relative au classement salarial de la fonction d'enseignant primaire. 2

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 02.12.2015
GUILLAUME ZUMOFEN

Anfang Oktober 2017 gab die Staatsanwaltschaft Zürich bekannt, dass sie das
Strafverfahren im Fall Jürg Jegge einstellen werde. Es seien zahlreiche Personen
kontaktiert worden, die als Jugendliche mit dem ehemaligen Sonderschullehrer Kontakt
hatten und von Missbrauch hätten betroffen sein können. Der grösste Teil der
Befragten habe dabei angegeben, dass es zu keinen sexuellen Handlungen zwischen
ihnen und Jegge kam. Die in einigen Fällen geschilderten sexuellen Handlungen seien
zum heutigen Zeitpunkt bereits verjährt. Die Staatsanwaltschaft liess noch eine Frist für
neue Beweisanträge laufen. Im Januar 2018 stellte die Zürcher Justiz das Verfahren
gegen Jegge endgültig ein, wie der Wörterseh-Verlag mitteilte, jener Verlag, der das
Buch mit den Vorwürfen gegen Jegge veröffentlicht hatte. Die Verfahrenskosten von
CHF 4'400 wurden Jegge auferlegt. Die Kostenauferlegung begründete die
Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich damit, dass Jegge sexuellen Kontakt zu
Minderjährigen gestanden habe, womit er deren Persönlichkeit verletzt habe,
unabhängig davon, ob die Taten verjährt seien oder nicht. 3

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 05.10.2017
SAMUEL BERNET
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In einem Bundesgerichtsurteil zur Kostenbeteiligung der Eltern an Skilagern und
Schulexkursionen vom Dezember 2017 hiess das BGer die Beschwerde gegen
Änderungen des Volksschulgesetzes im Kanton Thurgau gut. Dort hatten der Grosse Rat
und der Regierungsrat 2015 beschlossen, dass unter anderem für obligatorische
Exkursionen und Lager Beiträge der Eltern erhoben werden können. Diese Beschlüsse
müssen laut Bundesgericht nun aufgehoben werden, da die Eltern für obligatorische
Lager und Exkursionen nur das bezahlen sollen, was sie zu Hause einsparen. Also
beispielsweise Beiträge für die Mahlzeiten, die das Kind im Skilager einnimmt. Laut
Bundesgericht liegen diese Beiträge zwischen 10 und 16 Franken pro Tag und damit
deutlich tiefer als das, was in vielen Kantonen für ein Skilager veranschlagt würde. Damit
soll der kostenlose Grundschulunterricht weiterhin gewährleistet sein.
Einige Medien sahen durch dieses BGer-Urteil die Durchführung der Skilager, die pro
Kind und Woche mehrere Hundert Schweizerfranken kosten könnten, in genereller
Gefahr. Sie wiesen aber auch darauf hin, dass es beispielsweise im Kanton St. Gallen
bereits jetzt so sei, dass es oft ein alternatives Angebot zum (freiwilligen) Skilager gäbe,
dies sei aber Sache der einzelnen Schulen. Zudem könnten Familien, die sich das
Skilager nicht leisten könnten, ihre Kinder aber trotzdem hinschicken möchten, um
eine finanzielle Unterstützung bitten. Nicht nur der Kanton Thurgau, auch viele andere
Kantone und ihre Gemeinden müssten nun aber über die Bücher und analysieren, wie
sie alternative Finanzierungsquellen für Lager und Exkursionen finden könnten. Denn
die Medien waren sich einig, dass die Skilager ein wichtiges soziales Ereignis für die
Kinder darstellten und weitergeführt werden sollten. 4

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 04.12.2017
BERNADETTE FLÜCKIGER

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Anders als im Vorjahr Basel-Stadt, erreichte die Stadt Zürich im Kampf gegen die als
unlauter eingestuften Werbemethoden von «Scientology» vor Bundesgericht nur einen
Teilerfolg. Im Gegensatz zum Basler Fall, wo sich die Scientologen auf die
Religionsfreiheit berufen hatten, machten sie nun die Gewerbefreiheit geltend, um
weiterhin in der Öffentlichkeit Propagandamaterial für ihre Kurse verteilen zu dürfen.
Die Lausanner Richter befanden, Zürich könne die Verteilung von Werbeprospekten
zwar gewissen Bedingungen unterstellen, nicht aber generell verbieten. Im Gegensatz zu
Deutschland und Frankreich, wo die Aktivitäten von «Scientology» wegen
nachweislicher Unterwanderung von Behörden und Gesellschaft seit mehreren Jahren
vom Staatsschutz eng überwacht werden, kam das Bundesamt für Polizei zum zweiten
Mal nach 1998 zum Schluss, es dränge sich keine besondere Beobachtung im Hinblick
auf die innere Sicherheit des Staates auf.
Überraschend erteilte der Zürcher Bildungsrat der Scientology-Privatschule Ziel
(Zentrum für individuelles und effektives Lernen) eine generelle Bewilligung zum Führen
einer Schule für Kinder und Jugendliche, obgleich das Bundesgericht 1997 die aus
Scientologen zusammengesetzte Trägerschaft als nicht vertrauenswürdig bezeichnet
hatte. 5

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 16.12.2000
MARIANNE BENTELI

1) Presse vom 18.1.03; NZZ, 1.2.03; TA, 3.2.03.
2) AZ, NZZ, 2.12.15; WW, 10.12.15
3) Medienmitteilung Staatsanwaltschaft Kanton Zürich, Verfahren gegen ehemaligen Sonderschullehrer soll eingestellt
werden, 05.10.2017; AZ, 6.10.17; AZ, NZZ, TA, 23.1.18
4) BG-Urteil 2C_206 2016 vom 7.12.17; TA, 30.12.17; BLZ, 4.1.18; LT, 17.1.18; APZ, 19.1.18; NZZ, 20.1.18
5) Schweizerisches Jahrbuch für Kirchenrecht (2000) Darstellung auf S. 120-124; TA, 24.6.00; LT, 1.7.00; Presse vom 16.12.00.
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